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Feldschützen 

Zauggenried-Kernenried und Lyssach 

 

 

Freundschaftsschiessen 

Durchführungsbestimmungen ab 2022 

 

1. Durchführende Gesellschaften: • Abwechslungsweise, im 2021 Feldschützen Lyssach. 
 

2. Organisation: • Die durchführende Gesellschaft unter der Leitung des 
Präsidenten. 

 
3. Teilnehmer:  • Alle aktiv und Jungschützen der beiden Gesellschaften 

 
4. Datum / Zeit: • Das genaue Datum und die Uhrzeit wird jeweils zwischen den 

beiden Präsidenten abgesprochen und mit dem Jahresprogramm 
publiziert.  

  
5. Programm: • Sintro 300 Stich «Freundschaftsschiessen» 

• Scheibe A10 

• 2 Probeschüsse 

• 5 Schüsse Einzelfeuer 

• 2 Serienfeuer 

• 3 Serienfeuer 
 

6. Rangordnung: • 1. das Total der geschossenen Punkte 

• 2. Tiefschuss der Serie 2 

• 3. Tiefschuss der Serie 1 

• 4. das höhere Alter (gemäss SSV) 
  

• Eine Rang- und Gewinnerliste ist von den jeweiligen Präsidenten zu 
erstellen und rückwirkend auf Beginn des Freundschaftsschiessens 
(1965) zu archivieren. 
 

7. Waffen: • Nur Armeewaffen mit den, vom SSV bewilligten Zielvorrichtungen 
 

8. Stellung: • Stgw 90 und 57 ab Stütze 

• Karabiner/Langgewehr liegend frei, aufgelegt oder ab 
Zweibeinstütze 

 
9.  Zuschläge: • keine 

 
10.  Preise: Lyssach • 1. Rang 3 Kranzkarten des BSSV à CHF 10.00 

• 2. Rang 2 Kranzkarten des BSSV à CHF 10.00 

• 3. Rang 1 Kranzkarte des BSSV à CHF 10.00 
 

11.  Preise: Zauggenried-
Kernenried 

• 1. Rang 3 Kranzkarten des BSSV à CHF 10.00 

• 2. Rang 2 Kranzkarten des BSSV à CHF 10.00 

• 3. Rang 1 Kranzkarte des BSSV à CHF 10.00 
 

12.  Kranzkarten • Der durchführende Verein beschafft und finanziert die Kranzkarten 
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13.  Gesellschaftswettkampf: • Die Gesellschaft mit der höheren Punktzahl gewinnt. 

• Es werden keine Gesellschaftspreise abgegeben. 

• Folgende Streichresultate werden zugelassen: 
- bis und mit  5 Schützen 1 
-   10 Schützen 2 
-   15 Schützen 3 usw. 

   
14.  Imbiss: • Anschliessend an das Schiessen wird ein Imbiss abgegeben, 

dieser ist im Doppelpreis inbegriffen. 

• Bei Nichtteilnahme am Imbiss werden die Kosten nicht 
zurückerstattet. 

• Über Ort und Art entscheidet die durchführende Gesellschaft.  
 

15.  Rangverkündigung: • Anschliessend an den Imbiss erfolgt die Rangverkündigung und 
Preisverteilung.  

 
16.  Kosten: • Die Schützin oder der Schützen bezahlt; 

 - die Munition 
 - den Imbiss 
 

• Die durchführende Gesellschaft bezahlt; 
-  die Unkosten des Schiessbetriebes 
 - die eigene Publikation 
 - die BSSV Kranzkarten 
  

17.  Unstimmigkeiten: • Entscheiden die beiden Vorstände gemeinsam, definitiv. 
  

18. Allgemeines: • Bei Unklarheiten gelten die Vorschriften des SSV. 
 

19.  Inkrafttreten: • Nach Genehmigung der beiden Gesellschaften an den 
Hauptversammlungen 2022. 

• Mit Inkrafttreten dieser Durchführungsbestimmungen werden alle 
Vorgängigen aufgehoben. 

 
 
 
 

Zauggenried-Kernenried: Der Präsident: _________________________________ 

  

Der Sekretär: 

 

_________________________________ 

   

Lyssach: Der Präsident: _________________________________ 

  

Der Sekretär: 

 

_________________________________ 

 

 

Kernenried und Lyssach Datum: _________________________________ 


